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Rauchverbote – Schutz der Gesundheit gegen individuelle Freiheit 
 

Seit dem ersten Rauchverbot im Kanton 
Tessin im Jahr 2007 ist der Schutz vor 
dem Passivrauchen ein Thema, das in 
der Schweiz heftig diskutiert wird. Be-
fürworter wollen die Verbote noch strik-
ter machen, während die Gegner ver-
suchen, sie ganz aufzuheben. Dabei 
stellt sich die Frage, inwieweit die per-
sönliche Freiheit eingeschränkt werden 
darf, um den Gesundheitsschutz zu för-
dern. Zur Diskussion stehen haupt-
sächlich Rauchverbote in der Gastro-
nomie. 

Dieser Text zeigt die Problemstellungen 
des Rauchverbots auf, gibt einen Über-
blick über die aktuelle Gesetzgebung 
und beleuchtet die Argumente der Be-
fürworter und Gegner.  

Gesundheitsschutz oder indivi-

duelle Freiheit? 

Das Rauchen ist eine Einschränkung 
für Personen, die diesen Rauch einat-
men müssen, wobei auf der anderen 
Seite ein Rauchverbot die Raucher ein-
grenzt. Das Rauchverbot verursacht 
somit einen Konflikt zwischen der indi-
viduellen Freiheit und dem angestrebten 
Gesundheitsschutz. 

Bei der Beurteilung einer Einschrän-
kung müssen alle Interessensgruppen 
berücksichtig werden. In einem Gastlo-
kal wären das auf der einen Seite der 
Wirt sowie die rauchenden Gäste und 
auf der anderen Seite diejenigen, die 
dem Rauch ausgesetzt sind, also Gäste 
und Angestellte. 

Einem solchen Interessenskonflikt kann 
jeweils grundsätzlich mit drei verschie-
denen Lösungen begegnet werden. Ei-
ne Möglichkeit wäre, das Rauchen in 
geschlossenen Räumen zu besteuern. 
Eine andere Variante wäre, immer neu 
auszuhandeln, ob jemand rauchen darf 
oder nicht. Da beide Varianten im Be-

zug auf das Rauchen in geschlossenen 
Räumen mit enormem Aufwand ver-
bunden wären, hat man bis heute in 
den meisten Fällen auf die dritte Varian-
te, das Rauchverbot, zurückgegriffen.  

Am striktesten wäre das Rauchen im-
mer und überall zuzulassen, oder immer 
und überall zu verbieten. Dabei würde 
ein totales Verbot die Raucher und 
Gastwirte einschränken, während die 
Erlaubnis zu Rauchen die Arbeitnehmer 
und Nichtraucher einschränkt. Denkbar 
wären aber auch räumlich oder zeitlich 
beschränkte Verbote. Das heisst, man 
würde das Rauchen nur noch in abge-
trennten Räumen (Fumoirs) oder wäh-
rend bestimmten Zeiten (z.B. ab 20:00) 
erlauben. 

Aktuelle Situation 

Rauchverbote in der Schweiz 

Am 1. Mai 2010 trat in der Schweiz das 
neue Bundesgesetz zum Schutz vor 
Passivrauchen in Kraft. Dieses sieht ein 
Rauchverbot für geschlossene Räume 
vor, die öffentlich zugänglich sind, oder 
mehreren Personen als Arbeitsplatz 
dienen. In der Gastronomie sind davon 
hauptsächlich Betriebe wie Restau-
rants, Beizen, Bars und Diskotheken 
betroffen. Zu anderen öffentlichen 
Räumen gehören u.a. öffentliche Ver-
waltungsgebäude, Spitäler, Schulen, 
Museen, Theater und Einkaufszentren. 
Es dürfen Raucherräume, sogenannte 
Fumoirs, eingerichtet werden. Sie müs-
sen aber abgetrennt und gut belüftet 
werden. Bedient werden sie nur, wenn 
die Angestellten im Arbeitsvertrag ihr 
Einverständnis dazu gegeben haben. 
Ausnahmeregelungen sind für Gastlo-
kale bis zu einer Grösse von 80 Quad-
ratmetern möglich. In diesen darf bei 
ausreichender Belüftung geraucht wer-
den, wenn sie als Raucherbetriebe ge-

kennzeichnet werden. Die Bewilligung 
wird vom Kanton erteilt. Bei Missach-
tung des Verbots sind Bussen bis CHF 
1000.- vorgesehen. Das Nationale 
Rauchverbot kann von den Kantonen 
zusätzlich verschärft werden. Es ist le-
diglich als eine Mindestanforderung zu 
verstehen. Rauchverbote wurden bis 
anhin nur kantonal ausgesprochen. Zu 
Beginn des Jahres 2010 waren es 
mehr als die Hälfte der Kantone, die ein 
Rauchverbot für gewisse Orte be-
schlossen haben. Der Tessin führte 
2007 als erster Kanton ein solches 
Verbot ein. Rauchverbote kennt man 
teilweise auch schon aus dem öffentli-
chen Verkehr.  

Internationale Rauchverbote 

Rund drei Viertel der europäischen 
Länder haben Rauchverbote oder ähnli-
che Einschränkungen beschlossen. Die 
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Seit dem 1. Mai 2010 gibt es in der 
Schweiz ein nationales Rauchverbot, das 
das Rauchen in öffentlich zugänglichen 
Räumen verbietet. Umstritten ist das 
Verbot hauptsächlich im Gastgewerbe, 
wo Umsatzeinbrüche oder sogar Kon-
kurse befürchtet werden. 

Bis dahin war ein Rauchverbot Sache 
der Kantone, in denen teilweise sehr 
unterschiedliche Bestimmungen vor-
herrschten. 

Die Befürworter des Rauchverbots ver-
weisen auf die Schädlichkeit des Passiv-
rauchens und verlangen eine rauchfreie-
re Umwelt. Der Gesundheitsschutz habe 
vor anderen Interessen Vorrang. 

Die Gegner plädieren für mehr Freiheit 
im Gastgewerbe und verurteilen die Ein-
schränkung der Raucher. Ausserdem 
könne jeder selber entscheiden, ob er 
sich dem Rauch aussetzen möchte oder 
nicht. 

 

Zusammenfassung 
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Europäische Union hat sich ausserdem 
für ein striktes Vorgehen bei der Um-
setzung eines Rauchverbots ausge-
sprochen und sich ein totales Rauch-
verbot am Arbeitsplatz, sowie in allen 
öffentlichen Gebäuden und Einrichtun-
gen zum Ziel gesetzt. Dies soll von den 
Mitgliedsstaaten in den nächsten drei 
Jahren umgesetzt werden. 

2004 hat Irland als erstes europäisches 
Land ein Rauchverbot eingeführt. Es 
handelt sich dabei um ein absolutes 
Rauchverbot in öffentlichen Institutionen 
und Gaststätten wie Restaurants und 
Pubs. 

Grundlage dieser Entwicklung ist u.a. 
die Tabakkonvention der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO). Sie verlangt 
Massnahmen gegen Passivrauchen am 
Arbeitsplatz, in geschlossenen Räumen 
und in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Einrichtungen und Plätzen. 

Argumente der Befürworter 

Für die Befürworter eines Rauchverbots 
ist Gesundheitsschutz das wichtigste 
Argument und sie weisen dabei auf ei-
ne Vielzahl von Studien, die dies bestä-
tigen würden. Gemäss Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) verdoppelt sich das 
Risiko eines Hirnschlags und das Risiko 
von Lungenkrebs steigt bis zu 25%, 
wenn man regelmässig Passivrauch 
ausgesetzt ist. Eine Studie der Universi-
tät Basel schätzt die Gesundheitskosten 
von Passivrauchen auf 420 Mio. Fran-
ken. Auch die WHO stuft Passivrau-
chen als sehr gesundheitsschädlich ein. 
Die Schädlichkeit sei aber auch abhän-
gig von der Dauer, der man dem Rauch 
ausgesetzt ist. Dies würde bedeuten, 
dass Angestellte im Gastgewerbe stär-
ker betroffen wären. 

Weiter argumentieren sie, dass Rau-
cher auf Nichtraucher Rücksicht neh-
men sollten. Andere Massnahmen als 
ein Rauchverbot, wie z.B. differenzierte 
Krankenkassenprämien und Lenkungs-
abgaben, würden den Gesundheits-
schutz nicht verbessern, höchstens die 
Gesundheitskosten umverteilen. Zudem 
seien Rauchverbote im Ausland weitge-
hend akzeptiert und auch in den Kanto-
nen hätte man grösstenteils gute Erfah-

rungen damit gemacht. Auch Umsatz-
rückgänge wären nicht überall verzeich-
net worden. Das kommt daher, dass 
ein Rauchverbot teilweise dazu geführt 
hat, dass ein Gastlokal für Nichtraucher 
attraktiver wurde und so das Wegblei-
ben von rauchenden Gästen kompen-
siert werden konnte. Daten aus Irland 
hätten beispielsweise gezeigt, dass 
Umsatzzahlen weitgehend konstant 
blieben. Die Umsatzschwankungen im 
ersten Jahr nach Einführung des Ver-
bots seien gemäss dem irischen Ge-
sundheitsministeriums hauptsächlich 
auf höhere Alkoholpreise zurückzufüh-
ren. Und gemäss einer amerikanischen 
Studie aus dem Jahr 2005 seien die 
Umsatzzahlen im Gastgewerbe nach 
Einführung eines Rauchverbots in Kali-
fornien USA sogar gestiegen. 

Argumente der Gegner 

Der Eingriff in die persönliche Freiheit 
der Raucher und in die der Wirte ist das 
zentrale Gegenargument. Nichtraucher 
könnten selber entscheiden, ob sie sich 
Rauch aussetzen wollen und wären 
nicht gezwungen in Raucherlokale zu 
gehen. Es sei ein unnötiges Eingreifen 
des Staates in die Freiheit der Bürger 
und durch eine übertriebene Regulie-
rungsmentalität drohe die Gefahr von 
weiteren Verboten und Einschränkun-
gen. Das Verbot sei ausserdem eine 
Bevormundung der Bürger. 

Eigentümer von Gastlokalen könnten 
nicht mehr selber darüber entscheiden, 
ob in ihrem Lokal geraucht werden dür-
fe oder nicht. Dies sei eine Verletzung 
der Gewerbefreiheit. Der Markt wäre 
selber in der Lage, sich den Bedürfnis-
sen nach rauchfreien Gastlokalen anzu-
passen und Wirte würden von selbst 
auf diesen Trend umsteigen. Ein Verbot 
sei an dieser Stelle ein unnötiger Ein-
griff. 

Von vielen Wirten werden starke Um-
satzeinbrüche befürchtet und mehrere 
bereits betroffene Schweizer Wirte ha-
ben sich zu einer Gemeinschaft zu-
sammengeschlossen, um gegen das 
Rauchverbot anzukämpfen. Auch in 
Deutschland hat das Statistische Bun-
desamt im Jahr 2007, nach Einführung 

von Rauchverboten, starke Umsatz-
rückgänge v.a. bei Kneipen und Disko-
theken festgestellt. Des Weiteren wer-
den hohe Kosten für den Bau von Rau-
cherräumen befürchtet. Abhängig von 
der Grösse und den Gegebenheiten der 
Räumlichkeiten können diese mehrere 
zehntausend Franken betragen. 

Es gibt unter den Gegnern der Rauch-
verbote auch Stimmen, die der Meinung 
sind, dass die Schädlichkeit des Passiv-
rauchens überschätzt wird oder gar 
nicht zutrifft. Z.B. wurde 2003 eine 
Langzeitstudie aus den USA veröffent-
licht, die statistisch keinen Zusammen-
hang zwischen dem Umgebungsrauch 
und der Sterblichkeitsrate nachweisen 
konnte. 

Fazit 

In der Schweiz hat sich mittlerweile ein 
Rauchverbot durchgesetzt. Ein Ende 
der Diskussion ist jedoch noch nicht in 
Sicht. Es gibt derzeit Bestrebungen von 
Gegnern wie auch Befürwortern, Unter-
schriften für Volksinitiativen zu sammeln 
um das Verbot zu liberalisieren bzw. zu 
verschärfen. 

WHO - Tabakkonvention 

Die Tabakkonvention der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ist ein Über-
einkommen mehrerer Staaten, mit dem 
Zweck den Tabakkonsum stärker zu 
regulieren. Sie trat 2005 in Kraft und 
wurde bis heute von 168 Staaten unter-
schrieben, darunter auch der Schweiz. 
Bereits ratifiziert haben sie 150 Staaten. 
Das bedeutet, sie haben sich völker-
rechtlich verbindlich dazu erklärt, die 
Konvention umzusetzen. Die Ratifikation 
ist in der Schweiz bisher erst ein Ziel 
des Bundesrates. 

Die WHO - Tabakkonvention verpflichtet 
die Parteien insbesondere im Bereich 
Schutz vor Passivrauchen Massnahmen 
zu ergreifen, die Produktdeklaration und 
Tabakwerbung stärker zu regulieren und 
illegale Zigarettenherstellung und –
schmuggel zu bekämpfen. Ausserdem 
soll die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige verboten werden. 

Einfach erklärt 
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